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Antrag 
auf Erteilung eines roten Kennzeichens für Fahrten zur Teilnahme  
an Veranstaltungen für Oldtimer (§ 17 FZV)

Antragsteller

Ort Datum Unterschrift

Landratsamt Günzburg 
LandkreisBürgerBüro 
An der Kapuzinermauer 1 
89312 Günzburg

VornameName

GeburtsortGeburtsdatum

Folgende Unterlagen sind dem Antrag beizufügen: 
   - behördliches Führungszeugnis (nicht älter als 3 Monate), Belegart "O" nach § 30 Abs. 5 Satz 1 BZRG 
   - Auszug aus dem Fahreigungsregister (wird von der Zulassungsbehörde angefordert) 
   - Versicherungsbestätigung 
   - Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen, Prüfers oder Prüfingenieurs über die Oldtimereigenschaft nach § 23 StVZO 
   - Fahrzeugdokument(e) wie Fahrzeugbrief, Zulassungsbescheinigung Teil II etc. 
   - evtl. Kaufvertrag 
   - SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug der Kraftfahrzeugsteuer 
   - ggf. Gewerbeanmeldung 
   - ggf. Gewerbezentralregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) 
  
Das rote Kennzeichen für Oldtimerfahrzeuge darf gemäß § 17 Abs. 1 FZV nur für folgende Zwecke verwendet werden: 
   - Teilnahme an Veranstaltungen, die der Darstellung von Oldtimerfahrzeugen und der Pflege des kraftfahrzeugtechnischen   
     Kulturgutes dienen 
   - Anfahrten zu und Abfahrten von solchen Veranstaltungen 
   - Probe- und Überführungsfahrten 
   - Fahrten zum Zwecke der Reparatur oder Wartung der betreffenden Fahrzeuge

Firmenbezeichnung

PLZ, Wohnort

Telefon

Straße, Hs.-Nr.

TelefonStraße, Hs.-Nr.Firmensitz

Erklärung
Ich verpflichte mich, das rote Kennzeichen zur wiederkehrenden Verwendung für Oldtimerfahrzeuge und den bzw. die 
besonderen Fahrzeugscheine nur für die oben genannten Zwecke zu benutzen und eventuelle Veränderungen der 
Zulassungsbehörde unverzüglich mitzuteilen bzw. das Kennzeichen abzugeben, wenn es nicht mehr benötigt wird. Die 
missbräuchliche Verwendung des roten Kennzeichens zur wiederkehrenden Verwendung für Oldtimerfahrzeuge führt zum 
sofortigen Entzug. 
Mir ist bekannt, dass ich als Antragsteller die Kosten des Verwaltungsverfahrens gemäß der Geb.Nr. 221.5 GebOSt in Höhe 
von bis zu 205,00 EUR, zuzüglich der Kosten für Kennzeichenschilder, zu tragen habe. 
Die Informationen nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener 
Daten habe ich erhalten und erkläre mein Einverständnis im Hinblick auf die Speicherung und Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten (Art. 13 ff. DSGVO).
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Antragsteller
VornameName Firmenbezeichnung

Antrag

Eingegangen am:
Geprüft am: 

Positiv                          Negativ

ggf. Gewerbeanmeldung

Behördliches Führungszeugnis

ggf. Gewerbezentralregisterauszug

SEPA-Lastschriftmandat

Auszug  aus dem Fahreignungsregister (FAER)

Anfrage bei der Polizei

Gegen die Zuteilung eines roten Kennzeichens gemäß § 17 FZV für den o.g. Antragsteller stehen seitens der 
Zulassungsbehörde Günzburg nach eingehender Prüfung 

keine Bedenken. Bedenken.

ggf. Erläuterungen:

Unterschrift SachbearbeiterDatum Unterschrift TeamleitungDatum

Versicherungsbestätigung

Fahrzeugdokumente

Gutachten nach § 23 StVZO

evtl. Kaufvertrag

Von der Zulassungsbehörde auszufüllen

Ausweisdokument im Original (spätestens bei Zuteilung)
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Antragsteller
Landratsamt Günzburg
LandkreisBürgerBüro
An der Kapuzinermauer 1
89312 Günzburg
Folgende Unterlagen sind dem Antrag beizufügen:
   - behördliches Führungszeugnis (nicht älter als 3 Monate), Belegart "O" nach § 30 Abs. 5 Satz 1 BZRG
   - Auszug aus dem Fahreigungsregister (wird von der Zulassungsbehörde angefordert)
   - Versicherungsbestätigung
   - Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen, Prüfers oder Prüfingenieurs über die Oldtimereigenschaft nach § 23 StVZO
   - Fahrzeugdokument(e) wie Fahrzeugbrief, Zulassungsbescheinigung Teil II etc.
   - evtl. Kaufvertrag
   - SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug der Kraftfahrzeugsteuer
   - ggf. Gewerbeanmeldung
   - ggf. Gewerbezentralregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)
 
Das rote Kennzeichen für Oldtimerfahrzeuge darf gemäß § 17 Abs. 1 FZV nur für folgende Zwecke verwendet werden:
   - Teilnahme an Veranstaltungen, die der Darstellung von Oldtimerfahrzeugen und der Pflege des kraftfahrzeugtechnischen  
     Kulturgutes dienen
   - Anfahrten zu und Abfahrten von solchen Veranstaltungen
   - Probe- und Überführungsfahrten
   - Fahrten zum Zwecke der Reparatur oder Wartung der betreffenden Fahrzeuge
Erklärung
Ich verpflichte mich, das rote Kennzeichen zur wiederkehrenden Verwendung für Oldtimerfahrzeuge und den bzw. die besonderen Fahrzeugscheine nur für die oben genannten Zwecke zu benutzen und eventuelle Veränderungen der Zulassungsbehörde unverzüglich mitzuteilen bzw. das Kennzeichen abzugeben, wenn es nicht mehr benötigt wird. Die missbräuchliche Verwendung des roten Kennzeichens zur wiederkehrenden Verwendung für Oldtimerfahrzeuge führt zum sofortigen Entzug.
Mir ist bekannt, dass ich als Antragsteller die Kosten des Verwaltungsverfahrens gemäß der Geb.Nr. 221.5 GebOSt in Höhe von bis zu 205,00 EUR, zuzüglich der Kosten für Kennzeichenschilder, zu tragen habe.
Die Informationen nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten habe ich erhalten und erkläre mein Einverständnis im Hinblick auf die Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten (Art. 13 ff. DSGVO).
Antragsteller
Eingegangen am:
Geprüft am:
Positiv                          Negativ
Gegen die Zuteilung eines roten Kennzeichens gemäß § 17 FZV für den o.g. Antragsteller stehen seitens der Zulassungsbehörde Günzburg nach eingehender Prüfung 
ggf. Erläuterungen:
Von der Zulassungsbehörde auszufüllen
Fink Jürgen
Vollmacht Teilnahmeerklärung zum Lastschriftverfahren für die Kfz-Steuer
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